
Schulunterrichtsgesetz 
§ 18. (1) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen ab der 
4. Schulstufe hat der Lehrer durch Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht sowie durch 
besondere in die Unterrichtsarbeit eingeordnete mündliche, schriftliche und praktische oder nach anderen 
Arbeitsformen ausgerichtete Leistungsfeststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung 
sind die Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes. 
§ 19. (3a) Wenn die Leistungen der Schülerin oder des Schülers auf Grund der bisher erbrachten 
Leistungen in einem Pflichtgegenstand zum Ende eines Semesters mit „Nicht genügend“ zu beurteilen 
wären, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen und der Schülerin oder dem Schüler 
sowie den Erziehungsberechtigten vom Klassenvorstand oder von der Klassenvorständin oder vom 
unterrichtenden Lehrer oder von der unterrichtenden Lehrerin Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch 
zu geben (Frühwarnsystem). Dabei sind insbesondere Fördermaßnahmen zur Vermeidung dieser 
negativen Beurteilung (zB Analyse der Lerndefizite unter Einbeziehung der individuellen Lern- 
und Leistungsstärken, Fördermöglichkeiten, Förderunterrichtsangebote, Leistungsnachweise) zu 
erarbeiten und zu vereinbaren. … 
§ 20. (1) Der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in einem Unterrichtsgegenstand auf einer ganzen 
Schulstufe hat der Lehrer alle in dem betreffenden Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) 
zugrunde zu legen, wobei dem zuletzt erreichten Leistungsstand das größere Gewicht zuzumessen 
ist. Dabei sind die fachliche Eigenart des Unterrichtsgegenstandes und der Aufbau des Lehrstoffes zu 
berücksichtigen. 
Leistungsbeurteilungsverordnung 
§ 4. (1) Die Feststellung der Mitarbeit des Schülers im Unterricht umfaßt den Gesamtbereich der 
Unterrichtsarbeit in den einzelnen Unterrichtsgegenständen und erfaßt: a) in die Unterrichtsarbeit 
eingebundene mündliche, schriftliche*, praktische und graphische Leistungen, b) Leistungen im 
Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschließlich der Bearbeitung von Haus-
übungen, c) Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe, d) Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen Sachverhalten, e) Leistungen im Zusammenhang mit der 
Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden. … 
* Dies sind (ausschließlich) Schularbeiten, Diktate und Tests  – alles andere ist Mitarbeit (§ 3 (1) c). 

(2) Einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit sind nicht gesondert zu benoten. 
(3) Aufzeichnungen über diese Leistungen sind so oft und so eingehend vorzunehmen, wie dies für 
die Leistungsbeurteilung erforderlich ist. 
§ 5. (1) Mündliche Prüfungen bestehen aus mindestens zwei voneinander möglichst unabhängigen an 
einen bestimmten Schüler gerichteten Fragen, die dem Schüler die Möglichkeit bieten, seine Kenntnisse 
auf einem oder mehreren Stoffgebieten darzulegen oder anzuwenden. 
(2) Auf Wunsch des Schülers ist in jedem Pflichtgegenstand (…) einmal im Semester … eine mündliche 
Prüfung durchzuführen. Die Anmeldung zur Prüfung hat so zeitgerecht zu erfolgen, daß die Durch-
führung der Prüfung möglich ist. 
(3) Mündliche Prüfungen dürfen nur während der Unterrichtszeit vorgenommen werden und sind dem 
Schüler spätestens zwei Unterrichtstage vorher … bekanntzugeben. 
(4) Die mündliche Prüfung eines Schülers darf in den allgemeinbildenden Pflichtschulen, in der Unter-
stufe der allgemeinbildenden höheren Schulen und in den Berufsschulen höchstens zehn Minuten, 
ansonsten höchstens fünfzehn Minuten dauern. In den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ist 
überdies in den technischen Unterrichtsgegenständen eine angemessene Zeit zur Vorbereitung zu 
gewähren. 
§ 8. (13) Tests sind in Unterrichtsgegenständen, in denen mehr als eine Schularbeit je Semester 
vorgesehen ist, unzulässig. An allgemeinbildenden höheren Schulen … sind Tests in Unterrichts-
gegenständen, in denen Schularbeiten durchgeführt werden, unzulässig. 
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